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Stellung des Wahlergebnisses nach der für die Beschlußfassung 
des Kreistages, der Stadtverordnetenversammlung oder Stadt
bezirksversammlung geltenden Geschäftsordnung bestimmt.

§7
(1) Der Direktor und die Richter des Kreisgerichts sind durch 

den Kreistag, die Stadtverordnetenversammlung oder Stadt
bezirksversammlung unmittelbar nach ihrer Wahl gemäß 
§ 49 des Gerichtsverfassungsgesetzes zu verpflichten.

(2) Der Direktor und die Richter erhalten eine Urkunde 
über ihre Wahl.

(3) Die Bestätigung über die Wahl des Direktors und der 
Richter ist vom Vorsitzenden des Rates des Kreises, der Stadt 
oder des Stadtbezirks innerhalb 1 Woche nach der Wahl dem 
Direktor des Bezirksgerichts zu übersenden.

III.
Wahl der Schöffen

§ 8
Der Minister der Justiz legt die Anzahl der für jedes Kreis

gericht zu wählenden Schöffen fest.

§9
Die Schöffenkandidaten werden von den demokratischen 

Parteien und Massenorganisationen nominiert. Sie müssen die 
gesetzlichen Voraussetzungen des § 44 des Gerichtsverfassungs
gesetzes erfüllen und im Zuständigkeitsbereich des Kreisge
richts wohnen oder arbeiten.

§10
(1) Die schriftlichen Wahlvorschläge haben folgende Anga

ben zu enthalten:
— Familienname und Vorname, Geburtsdatum und -ort, 

Wohnanschrift, berufliche Tätigkeit und Arbeitsstelle;
— die vorschlagende demokratische Partei oder Massenorga

nisation;
— die Zugehörigkeit zu einer demokratischen Partei oder 

Massenorganisation;
— die Mitgliedschaft in einer Konflikt- oder Schiedskommis

sion, die Tätigkeit als Abgeordneter einer örtlichen Volks
vertretung;

— die Begründung des Kandidatenvorschlages durch die vor
schlagende demokratische Partei oder Massenorganisation;

— die Bereitschaftserklärung des Kandidaten zur Wahl;
— die Bestätigung des Rates der Gemeinde, des Rates der 

Stadt oder des Rates des Stadtbezirks über das Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen für die Wahl.

(2) Die Wahlvorschläge sind dem Kreis- oder Stadtbezirks
ausschuß der Nationalen Front der DDR und, soweit es sich 
um Vorschläge für die Wahl als Schöffe für Arbeitsrecht han
delt, dem Kreisvorstand des FDGB zuzuleiten.

§11
(1) Der Kreis- oder Stadtbezirksausschuß der Nationalen 

Front der DDR und der Kreisvorstand des FDGB leiten die 
Wahlvorschläge dem Kreiswahlbüro zur Prüfung des Vorlie- 
gens der gesetzlichen Voraussetzungen zu. Nach erfolgter Prü
fung werden die Wahlvorschläge dem Kreis- oder Stadtbe
zirksausschuß der Nationalen Front der DDR oder dem Kreis
vorstand des FDGB zurückgegeben.

(2) Führt die Überprüfung der Wahlvorschläge zur Ableh
nung eines Kandidaten, benennt der Kreis- oder Stadtbezirks
ausschuß der Nationalen Front der DDR oder der Kreisvor
stand des FDGB einen neuen Kandidaten. Das gilt entspre

chend, wenn ein Kandidat auf Grund von Einwendungen der 
Bürger ausscheidet.

, §12
(1) Der Kreis- oder Stadtbezirksausschuß der Nationalen 

Front der DDR und der Kreisvorstand des FDGB fassen die 
Wahlvorschläge zu Vorschlagslisten zusammen. Die Vor
schlagslisten haben folgende Angaben zur Person der Kandi
daten zu enthalten: den Familiennamen, den Vornamen, das 
Geburtsdatum, den Wohnort, die berufliche Tätigkeit, die Ar
beitsstelle und die vorschlagende demokratische Partei oder 
Massenorganisation.

(2) Der Kreis- oder Stadtbezirksausschuß der Nationalen 
Front der DDR legt die Vorschlagslisten beim Rat des Kreises, 
beim Rat der Stadt oder beim Rat des Stadtbezirks sowie beim 
Kreis- oder Stadtbezirksausschuß der Nationalen Front der 
DDR und beim Kreisgericht zur öffentlichen Einsichtnahme 
für die Dauer von 1 Woche vor der ersten Veranstaltung zur 
Wahl von Schöffen aus. Für die gleiche Dauer wird die Vor
schlagsliste der Schöffenkandidaten für Arbeitsrecht beim 
Kreisvorstand des FDGB ausgelegt.

§13
(1) Die Schöffen der Kreisgerichte werden durch die wahl

berechtigten Bürger wie folgt gewählt:
— Kandidaten aus Betrieben in Versammlungen der Werk

tätigen des Betriebes,
— Kandidaten aus Produktionsgenossenschaften in Versamm

lungen von Mitgliedern der Produktionsgenossenschaften,
— Kandidaten aus Wohngebieten der Städte und aus Gemein

den in Versammlungen der Nationalen Front der DDR.

(2) Das Kreiswahlbüro kann festlegen, daß Kandidaten aus 
Betrieben oder Produktionsgenossenschaften in Versammlun
gen in Wohngebieten der Städte oder in Gemeinden gewählt 
werden.

(3) Ist die Mehrzahl der für ein Kreisgericht zu wählenden 
Schöffen in Betrieben anderer Kreise beschäftigt, kann das 
Kreiswahlbüro im Einvernehmen mit dem Wahlbüro des an
deren Kreises festlegen, daß diese Kandidaten in diesen Be
trieben mit zur Wahl gestellt werden.

§14
Der Kreisvorstand des FDGB und die betrieblichen Gewerk

schaftsleitungen sind für die Vorbereitung und Durchführung 
der Wahlversammlungen in den Betrieben verantwortlich. In 
Produktionsgenossenschaften werden die Wahlversammlungen 
vom Vorstand vorbereitet und geleitet. In den Wohngebieten 
der Städte und in den Gemeinden erfolgt die Vorbereitung 
und Leitung der Wahlversammlungen durch die Ausschüsse 
der Nationalen Front der DDR.

§15
(1) Die Schöffenkandidaten stellen sich in Wahlversammlun

gen vor. Der Leiter der Wahlversammlung begründet die 
Wahlvorschläge und teilt mit, daß die gesetzlichen Vorausset
zungen zur Wahl vorliegen.

(2) Die Wahl der Kandidaten erfolgt in offener Abstimmung 
der wahlberechtigten Bürger. Es kann über mehrere Kandi
daten zugleich abgestimmt werden. Der Kandidat ist gewählt, 
für den mindestens zwei Drittel der Anwesenden gestimmt 
haben.

(3) An jeder Wahlversammlung nimmt ein Beauftragter des 
Kreiswahlbüros teil.

§18
(1) Über die Wahlversammlung ist ein Protokoll zu führen. 

Es ist umgehend dem Kreiswahlbüro zuzuleiten.


